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 Elternbeiträge werden für alle Betreuungs- und Förderangebote erhoben, die sich im 
Gebiet der Stadt Lohmar befinden, soweit nicht nach § 49 in Verbindung mit § 51 KiBiz 
eine abweichende Zuständigkeit gegeben ist. 

 
 Für die Betreuung und Förderung von Kindern in einer Tageseinrichtung für Kinder oder 
in Kindertagespflege außerhalb des Gebietes der Stadt Lohmar erhebt die Stadt 
Elternbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung, soweit die Zuständigkeit nach § 49 KiBiz in 
Verbindung mit § 51 KiBiz gegeben ist. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Beitragszeitraum, Umfang der Beitragspflicht 

 
(1) Der Elternbeitrag ist ein monatlich zu entrichtender Beitrag zur Mitfinanzierung des 

öffentlichen Aufwands bzw. der öffentlich finanzierten Betriebskosten der in § 6 Absatz 1 
dieser Satzung genannten Betreuungs- und Förderangebote. 
 

 

bei wirksamer Beendigung des Vertrages am letzten 
Tag des Monats. 

 
 Der Beitragszeitraum bei Kindertageseinrichtungen ist das Kindergartenjahr (01.08. bis 
31.07. des Folgejahres) und huljahr (01.08. bis 31.07. des 
Folgejahres). 

 
(4) Die Pflicht zur Entrichtung der jeweils maßgeblichen Elternbeiträge ist unabhängig von der 

tatsächlichen Inanspruchnahme des Betreuungs- und Förderangebotes. Sie besteht so 
lange, als für das Kind in einem Betreuungs- und Förderangebot vertraglich ein Platz 
vorgehalten wird. Eine Inanspruchnahme liegt vor, wenn ein Kind in einem Betreuungs- 
und Förderangebot aufgenommen wird, so dass ihm dort ein Platz zur Verfügung gestellt 
wird.  

 
(5) Übliche, unvermeidbare Einschränkungen des Betreuungs- und Förderangebotes wirken 

sich auf die Beitragspflicht grundsätzlich nicht aus. Dies gilt insbesondere 
 für übliche oder behördlich veranlasste Schließungszeiten der Kindertagespflegestelle, 

der Tageseinrichtung für Kinder beziehungsweise des außerunterrichtlichen Angebotes 
 

 wenn der vertraglich vereinbarte Betreuungsumfang (25, 35, 45 Stunden) durchgehend 
bis zu einem Monat gekürzt wird und darüber hinaus um weniger als 10 Stunden 
reduziert wird, zum Beispiel infolge krankheits- oder streikbedingten Ausfalls des 
pädagogisch tätigen Personals,  

 wenn die Inanspruchnahme des Betreuungs- und Förderangebotes infolge einer 
durchgehenden Erkrankung des Kindes bis zu einem Monat unterbrochen wird, 

 wenn das Betreuungs- und Förderangebot infolge höherer Gewalt (zum Beispiel ein 
Naturereignis) bis zu einem Monat durchgehend nicht zur Verfügung steht. 

 Eine Kumulierung von Zeiträumen ist nicht möglich. 
 
 

 
Beitragspflicht 

 
(1) Beitragspflichtig sind die Eltern (Eltern im leiblichen Sinne sowie Adoptiveltern), 

Personensorgeberechtigte, mit denen das Kind zusammenlebt. Nachfolgend wird nur noch 
von Eltern gesprochen. 
 

 Ein Zusammenleben des Kindes mit den Eltern ist auch dann gegeben, wenn das Kind in 
etwa zu gleichen Teilen einmal mit dem einen und einmal mit dem anderen Elternteil 
zusammenlebt; dies ist insbesondere gegeben, wenn das Kind in der Regel in derselben 
Wohnung lebt und sich die Elternteile die Betreuung ihres Kindes dort teilen, oder wenn 
das Kind in regelmäßigen Abständen zwischen den elterlichen Wohnungen wechselt 



 

 

(sogenanntes echtes Wechselmodell). In diesem Fall sind ebenfalls beide Eltern 
beitragspflichtig. 

 
 Lebt das Kind nachweislich ausschließlich oder überwiegend nur mit einem Elternteil 
zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. 

 

 Die Beitragspflichtigen werden zu den Elternbeiträgen entsprechend ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit herangezogen. Lebt die beitragspflichtige Person in einem Haushalt mit 
ihrer Ehegattin beziehungsweise ihrem Ehegatten oder ihrer Partnerin beziehungsweise 
ihrem Partner in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und ist diese beziehungsweise 
dieser nicht zugleich Elternteil des Kindes, gehören auch das Einkommen der Ehegattin 
beziehungsweise des Ehegatten oder der Partnerin beziehungsweise des Partners zum 
beitragsrelevanten Einkommen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bemisst sich nach 
dem (Jahres-) Einkommen der Beitragspflichtigen und der in Satz 2 genannten Personen. 
Einkommenseinsatzpflichtig sind maximal zwei natürliche Personen, vorrangig die Eltern. 
 

 Beitragsschuldner sind jeweils die in Absätzen 1 bis 4 genannten beitragspflichtigen 
Personen. Die beitragspflichtigen Personen im Sinne der Absätze 1 und 2 haften als 
Gesamtschuldner. 
 

 

 
 

 Eine Beitragspflicht ist dem Grunde nach ausgeschlossen, wenn das Kind in einer 
Einrichtung der Hilfen zur Erziehung über Tag und Nacht pädagogisch betreut wird und 
dort stationär untergebracht ist. 

 
 

§ 9 
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Einkommen im Sinne dieser Satzung, 

Einkommensermittlung 
 
(1) Die Beitragspflichtigen werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

herangezogen. Diese bemisst sich nach dem (Jahres-)Einkommen. Der Begriff 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist nicht ausschließlich auf das von der 
beitragspflichtigen Person selbst erzielte Einkommen gerichtet (siehe hierzu § 8 Absatz 4 
Satz 2 dieser Satzung).  

 
(2) Einkommen ist die Summe der positiven Einkünfte der einkommenseinsatzpflichtigen 

Personen im Sinne des § 2 Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 5a Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung und vergleichbarer 
Einkünfte, die im Ausland erzielt werden. 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes insbesondere über Freigrenzen, 
Steuerbefreiungen beziehungsweise Steuerfreibeträge, Sonderausgaben mit Ausnahme 
des § 2 Absatz 5a Satz 2 Einkommensteuergesetz, außergewöhnliche Belastungen, 
Verlustvor- und Verlustrückträge sind für den Einkommensbegriff nach dieser Satzung 
nicht von Bedeutung und mindern das Einkommen nicht.  
Der Werbungskostenabzug bei ausländischen Einkünften erfolgt wie bei inländischen 
Einkünften.  
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des 
zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 

 
(3) Dem Einkommen im Sinne des Absatzes 2 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen 

sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die 



 

 

einkommenseinsatzpflichtigen Personen und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt 
wird, hinzuzurechnen. 

 
(4) Bezieht eine einkommenseinsatzpflichtige Person Einkünfte aus einem 

sozialversicherungsfreien Dienst  oder Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der 
Ausübung eines Mandats und steht ihr auf Grund dessen für den Fall des Ausscheidens 
eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist sie in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach Absatz 2 
ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 vom Hundert der Einkünfte aus diesem Dienst  
oder Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung des Mandats 
hinzuzurechnen. 

 
(5) Für das dritte und jedes weitere Kind im Sinne von § 32 Einkommensteuergesetz sind die 

nach § 32 Absatz 6 Satz 1 Einkommensteuergesetz zu gewährenden Freibetrag von dem 
nach den vorstehenden Absätzen 2 bis 4 ermittelten Einkommen abzuziehen. Abweichend 
von § 32 Absatz 6 Satz 5 Einkommensteuergesetz wird auch in dem Jahr, in dem die 
Voraussetzungen für einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 Sätze 1 bis 4 
Einkommensteuergesetz nur teilweise vorliegen, für das dritte und jedes weitere Kind 
jeweils der volle Jahresfreibetrag zugrunde gelegt. 

 
(6) Nicht zum anzurechnenden Einkommen zählen 

 das Baukindergeld des Bundes sowie das Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften und der Garantiebetrag 
der Kindergrundsicherung. 

 die in § 10 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes jeweils genannten 
Elterngeldfreibeträge; soweit das Elterngeld diese Freibeträge übersteigt, zählt es 
zum anzurechnenden elternbeitragsrechtlichen Einkommen. Bei 
Mehrlingsgeburten erhöht sich der nach § 10 des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes maßgebliche Elterngeldfreibetrag für das zweite und jedes 
weitere Kind (Mehrlingszuschlag). 

 Einkünfte aus ehrenamtlichen Tätigkeiten. 
 

(7) Maßgebend für die Bemessung des Elternbeitrages ist das im jeweiligen Kalenderjahr 
(01.01. bis 31.12.), für das der Elternbeitrag festzusetzen ist, tatsächlich erzielte, 
elternbeitragsrelevante Einkommen (Jährlichkeitsprinzip). Das maßgebliche Einkommen 
wird zunächst durch eine Verbindliche Erklärung zum Elterneinkommen erklärt. 
 

(8) Eine Ermittlung des Jahreseinkommens entfällt, wenn und solange sich die 
Beitragspflichtigen durch schriftliche Erklärung gegenüber der Stadt Lohmar der höchsten 
Jahreseinkommensstufe zuordnen und sie dementsprechend den höchsten Elternbeitrag 
nach der jeweiligen Beitragsstaffel für die gegebene Altersgruppe und gewählte (Wochen-
) Betreuungszeit leisten. 

 
 

 
Beitragshöhe 
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(1) Für Kinder in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen, die die Voraussetzungen 

des § 50 Absatz 1 KiBiz in der jeweils geltenden Fassung erfüllen, werden keine 
Elternbeiträge erhoben. 

 
(2) Werden Kinder aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 Absatz 3 des 

Schulgesetzes für ein Jahr zurückgestellt, verlängert sich die Elternbeitragsfreiheit nach § 
50 Absatz 1 Satz 1 KiBiz ausnahmsweise und bezieht auch das Kalenderjahr der 
Zurückstellung in die Beitragsfreiheit ein. 
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Mitteilungs-, Mitwirkungs- und Auskunftspflichten 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 



 

 

 
(4) Für die Nachveranlagung ist die 4jährige Festsetzungsverjährungsfrist nach § 1 Absatz 3, 

§ 12 Absatz 1 Nummer 4 b KAG NRW in Verbindung mit § 169 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
2 AO zu beachten. 
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